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Pädagogisches Allerlei.
1. Die bayerischen Bischöfe und die Konsessionsschule. Die in

Freising versammelten Erzbischöfe und Bischöfe gedachten in ihrem ge-
meinsamen Hirtenschreiben an den Klerus vom 23. April 1908 der
Konfessionsschule in folgenden Worten:

„Es ist aber nicht möglich und nicht notwendig, dem Volke den

Wortlaut der Enzyklika auseinanderzusetzen; Wohl aber ist dies erforder-
lich, daß ihr als berufene christliche Lehrer des Volkes ebendasselbe vor
Verschwommenen religiösen Begriffen behütet und auf dem starken Bo-
den der gesunden katholischen Lehre festhaltet.

Es drängt uns daher, bei dieser Gelegenheit gemeinsam euch zu
beschwören, eure pflichtmrssige Tätigkeit und euren Eifer in der Schule
zu verdoppeln, um schon hier in die Herzen der euch anvertrauten Kinder
den Grund zu einer klaren und richtigen Auffassung der christlichen
Hauptlehren zu legen.

Dabei werdet ihr aber auch bestimmt allen Bestrebungen entgegen-
zutreten bereit sein, durch welche der konfessionelle Charakter der Schule
verwischt oder ganz beseitigt würde. Andernfalls wäre die Gefahr der

religiösen Verschwommenheiten und Unklarheit in den Hauptlehrpunkten
der christlichen Wahrheit erfahrungsgemäß für euere Katechumenen sehr
nahe gerückt."

2. Schulaufsichtsfrage und moderner Schulkampf. Die „deutsche

Schule" schreibt erfreulich offen, da sie die Schulaufsichtsfrage behandelt:
„Es heißt die Bedeutung der Streitfrage viel zu eng und zu nied-

rig fasten, wenn wir sagen, es handle sich um ein Standesideal, um
die Freimachung des Lehrerstandes von einer Fremdherrschast. Nein,
etwas viel Höheres und Größeres ringt hier um einen letzten, eatschei»
denden Sieg: es ist die Souveränität des weltlichen Wissens, der weit-
lichen Bildung, die sich durchsetzen will, in der wichtigsten Bildungsan-
statt des Volkes, in der Volksschule Tausend Zeichen verkünden
unS: Die Zeit ill reis für den letzten Sieg des weltlichen Wissens, der
weltlichen Bildung Nicht eine alltägliche Beamtenfrage steht zur
Entscheidung, sondern eine Kulturfrage ersten Ranges."

3. Zum Kapitel „Lehrermangel". An der 32. Vertreterversamm»
lung des Rheinischen Provinzial-Lehrerverbandes in Aachen besprach Leh-
rer Bauermann in Köln das Kapitel „Lehrermangel" und kam zu sol-
genden, einstimmig angenommenen Schlüssen:

I. Der Lehrerverband ist in Preußen in steter Zunahme begriffen.
Die Zahl der unbesetzten Stellen kann nicht als Maßstab für den wirk-
lich vorhandenen Lehrermangel gelten. 2. Der Lehrermangel wird da»

durch verursacht, daß der Lehrerberuf aus wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und dienstlichen Gründen nicht mehr begehrenswert erscheint. Er
wird begünstigt durch den wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre
und durch die mangelhafte Organisation der Lehrerbildungsanstalten.
3. Die Wirkungen des Lehrermangels find umso schlimmer, als sie die

Zeiten des Lehrermangels noch lange überdauern werden; sie treffen in
gleich schädigender Weife a) die Schule, die ihre Aufgabe nur mehr
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mangelhast erfüllen kann; b) den Lehrerstand, dessen Ansehen sinkt, und
der Berufstreue und Ideale zu verlieren droht; o) das Volk, dessen

Wohlstand und wirtschaftliche Tüchtigkeit nur dann gesichert sind, wenn
das heranwachsende Geschlecht für den Kampf ums Dasein ausreichend
geschult ist; à) den Staat, dessen Wehrkraft und gesunde politische Ent-
Wicklung bei einer unzureichenden Volksbildung gefährdet erscheinen. 4.
Die Lehrerschaft, der das Wohl der Volksschule in schweren Zeiten
mehr denn je am Herzen liegt, hcfft, daß die Unterrichtsverwaltung
recht bald die Mittel finden möge, die dem Lehrerberuf neue Werbekraft
geben können. Die Thesen wurden unter lebhaftem Beifall einstimmig
angenommen.? Z II WW W I4. Versäumnis deS Religionsunterrichts. Jn Escherheim bei Frank-
furt a. M. wurde ein Familienvater zu 5 M. Geldstrafe verurteilt,
weil er seinen Sohn vom Religionsunterricht der Volksschule fernge-
halten und in den freireligiösen Religionsunterricht geschickt hatte. Die
Strafkammer verwarf die eingelegte Berufung mit folgender Begrün-
dung: „Der Religionsunterricht ist als ein Teil des allgemeinen Volks-
schulunterrichts anzusehen. Eine freireligiöse Gemeinde existiert in E.
nicht. Maßgebend müssen die Gesetze sein, die für den Ort gelten, wo
der Unterricht erteilt ist. Darüber zu entscheiden, ob der freireligiöse
Ersatzunterricht genügt, ist Sache der Schnlaufsichtsbehörde, nicht Sache
der Gerichts."

5. Ein ueueS Lehrerbesoldungs-Gesetz für den Kt. Zürich. Der
kantonale Lehrerverein hat die Grundlinien für ein neues Lehrerbesol-
dungsgesetz festgelegt. Darnach wird der Grundgehalt der Lehrer in zwei
Teile geschieden: den Pflichtteil der Gemeinde, welcher gesetzlich zu nor-
Mieren ist, und den Pflichtteil des Staates, der je nach Bedürfnis durch
den KantonSrat bestimmt wird. Dadurch würde das Entscheidungsrecht
über die Lehrerbesoldungen in der Hauptsache dem Kantonsrat übertra-
gen, wie es bereits für die eigentlichen Staatsbeamten geschehen ist.

6. Religions- und Profanunterricht. „Bei aller Bedeutung deS

Religionsunterrichtes darf er nicht bestimmend auf alle übrigen Unter-
richtsgegeständen einwirken. In der deutschen Volksschule muß doch auch

dem deutschen Unterricht ein hervorragender Platz angewiesen werden..
Auch das Lesebuch soll keinen konfessionellen Anstrich haben
Jnbesonders der deutsche und weltkundliche Unterricht tragen den Schwer-
Punkt in sich, und es gebührt ihnen ein selbständiges Leben, daS aller-
dings nicht vom religiösen Empfinden abführen darf.' (Ber. über die

deutsche Lehrerversammlung in München S. 90.)

Pädagogische Chronik.
Schwyz. Pro 1908 und 1909 besteht der vom KantonSrat 1903 be-

schloffen« Modus der Verteilung der eidg. Schulsubvention.
Schulreisen in Zürich. An den diesjährigen Reisen der Volksschule

der Stadt Zürich beteiligten sich 7667 Schüler, 356 Lehrer und 789 weite«
Personen. 247 Schüler reisten unentgeltlich mit. — An die Gesamtkosten aller
Reisen im Betrage von 34 514 Fr. leistete die Stadt einen Beitrag von 5240 Fr.
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